
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Ärztliche Mitteilungen aus und für Baden. 1857-1933
1883

22 (30.11.1883)



Jahrg . XXXVVII . 1883.

Aekgtlihe Mittheilungen aus Haden.
Gegründet von Dr . Robert Volz.

Karlsruhe . Nr . 22 . 30 . Nouember .

REEEEEAEAEAEAEAEAEAEARGARGARRRAARARAARAAA

Ein Handbuch der Krankenpflege

kann man unbedenklich das im Nachſtehenden , leider etwas ver —
ſpätet , beſprochene Werkchen “) nennen , obſchon es ſich ſelbſt nurals „ Taſchenbuch “ bezeichnet . Herausgegeben von dem bekannten
Mitgliede des Geſchäftsausſchuſſes des deutſchen Aerztevereins⸗bundes , Geh . Medicinalrath Dr . L. Pfeiffer in Weimar und außerihm von einer Anzahl fachkundiger Collegen verfaßt , enthält es eine
Darſtellung aller Gebiete der Krankenpflege mit alleiniger Aus⸗
nahme der Wochenbettpflege , über welche bekanntlich der Heraus⸗
geber ein beſonderes Schriftchen ( Regeln für die Wochenſtube u. ſ. w. )hat erſcheinen laſſen , das bereits ſeine zweite Auflage erlebt hat .
Auch dieſes neue , in handlichem Formate und dauerhaftem Ein⸗
bande ſich einführende Sammelwerk wird ſicher ſeinen Weg machenund zwar vorzugsweiſe durch die Empfehlung der Collegen . Wer
von uns Aerzten hat nicht ſchon jene wohlthätige Erleichterung
empfunden , welche eintritt , wenn in einem ſchweren , der Umgebung
auch bei dem beſten Willen zu ſchwierigen , Krankheitsfalle plötz⸗
lich Hülfe erſcheint in Geſtalt einer thatkräftigen und verſtändniß⸗
reichen Verwandten oder Nachbarin ? Und wer hätte dieſer nicht
ſchon gern in danbarer Anerkennung manche wißbegierige Frage
beantwortet ? Da tritt dann wohl oft auch der Wunſch heran ,
ihr ein gutes Buch zu empfehlen , welches ihre praktiſch erworbeneFähigkeit auf eine ſichere theoretiſche Grundlage ſtellt , ohne dabei
durch zu weit gehende Belehrung Verwirrung und unfruchtbares
Halbwiſſen zu erzeugen .

186Ein ſolches Buch aber iſt das vorliegende . Das zeigt ſich am
deutlichſten , wenn wir kurz die einzelnen Abſchnitte beſprechen .
Es ſind deren acht mit einem Anhang , eingetheilt in 62 Kapitel.

) Ta buch für die Krankenpflege in der Familie im Hoſpital im Ge⸗
meinde⸗ 5 Armendienſte , ſowie im Kriege . Weimar (Vöhlau) 1883. 4 Mk.
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Der erſte , auf eine die Zwecke und Grenzen des Buches ent⸗

wickelnde Einleitung des Herausgebers folgende Abſchnitt enthält

aus der Feder des Hoſpitaldirectors Medicinalrath Keßler in

Blankenhain i. Th. eine gedrängte Darſtellung eines Krankenhauſes ,

ſeiner baulichen und inneren Einrichtung , ſeiner Verwaltung und

Verköſtigung und ſelbſtverſtändlich des Pflegedienſtes in demſelben .

Es iſt das eine ſehr vollſtändige , auch für den Arzt ſehr leſens⸗

werthe Zuſammenſtellung , welche mit wohlthuender Poſitivität das

ſubjectiv für das Beſte Erkannte verlangt , hie und da wohl in

den Einzelvorſchriften etwas zu weit geht ( warum ſollen z. B. die

Bettſchirme grün ſein ?) und auch hie und da durch allzu gedrängte

Kürze undeutlich für eine Pflegerin wird (3. B. verticale Trennung
der Geſchlechter ) . Ein Bekoͤſtigungsregulativ für ein kleines Kran⸗

kenhaus mag als Muſter Manchem eine willkommene Zugabe ſein .

Der zweite , offenbar vom Herausgeber ſelbſt verfaßte oder

doch zuſammengeſtellte Abſchnitt handelt von den kleinen Hülfe⸗

leiſtungen bei der Krankenpflege . Er beginnt mit den Bädern

einſchließlich der medicamentöſen und der hydropathiſchen Proce⸗

duren . Die Temperaturen ſind dabei leider faſt nur in Celſius⸗

graden angegeben und auch ſonſt nicht jeder Widerſpruch bezüglich
der Benennung (z. B. heiß bei 36“, an anderer Stelle bei 320)

ausgeglichen . Bei dem Kapitel über kalte und warme Umſchläge

vermiſſe ich das ſo praktiſche Zerkleinern des Eiſes mit der Nadel

und das Warmhalten der Kataplasmen im improviſirten Dampf⸗

apparat . In die Anweiſung für das Eingeben und Einathmen

von Arzneien iſt zweckmäßiger Weiſe auch die Kenntniß des Medi⸗

einalgewichtes , der Tropfenzahl und des Rauminhaltes der Eß⸗

und Theelöffel eingefügt . Es folgen nun die Kapitel über Kly⸗

ſtiere 6(mit Holzſchnitten des Irrigators und des Trichterapparates ) ,

über Blutegel und Schröpfköpfe , über Veſicatore , Senfteige und

Einreibungen , endlich über ſubeutane Einſpritzungen . Dazwiſchen

ſteht eine nette gedrängte Belehrung über Maſſage und Heil⸗

gymnaſtik .
Im dritten Abſchnitte führt kein Geringerer als Nothnagel die

Pflegerin in die Beobachtung und Pflege innerer Erkrankungen

ein . Er beginnt mit der Thermometrie lilluſtrirt durch Tempe⸗

raturkurven ) und ſchließt daran die übrigen Vorſchriften für Be⸗

obachtung, Ernährung und Pflege der Fiebernden an . Dann

bringt er die beſonderen Regeln über die Pflege bei Erkrankungen

der Reſpirations⸗ und Circulationsorgane , wie endlich die Pflege

bei Waſſerſucht und bei Erkrankungen des Magens und Darm⸗

canals . Ueberall tritt bei den kurzen , klaren Darſtellungen die

Abſicht heraus , die gebildete Pflegerin in ihren Grenzen zu halten

mit dem vorausgeſchickten Fundamentalſatz : „Selbſtverſtändlich

führt ſie die Anordnung des Arztes aus , wenn auch dieſelbe von

dem im Folgenden Geſagten abweichen ſollte ; denn jener trägt

10 VVV
für den Verlauf des Krankheitsfalles ,

nicht ſie . “
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In ganz ähnlicher Weiſe lehren im folgenden Abſchnitte Paul
Fürbringer und Pfeiffer die ſpecielle Pflege der anſteckenden Krank⸗
heiten ( wobei nur die Empfehlung der Höllenſteinätzung bei Diph⸗
theritis wohl beſſer weggeblieben wäre ) und im fünften der Erſt⸗
genannte und Uffelmann die Pflege der Kinderkrankheiten , unter
welchen das Kapitel der Kindercholera als muſtergiltig hervorge⸗
hoben zu werden verdient .

In den ſechsten Abſchnitt , die Pflege der chroniſchen Krank —
heiten , theilen ſich ſechs Verfaſſer , worunter wieder Nothnagel
( Nervenkranheiten ) und Keßler ( Pflege der Gelähmten ) . Laudien
(in Kiſſingen und Nervi ) gibt eine ſehr ſorgfältige Anleitung zur
Pflege und Begleitung Schwindſüchtiger , welche ſo ins Einzelne
geht , daß ſogar Vollmacht des Arztes verlangt wird , gegen See⸗
krankheit Chloralhydrat zu geben . Sehr leſenswerth ſind auch
Ewald Hecker ' s ( in Johannisberg ) Pflege bei Geiſteskranken und
Brehme ' s ( in Erfurt ) Sorge für Augenkranke . Sehr pikant ge⸗
ſchrieben ſind endlich die „praktiſchen Winke für die Pflegerin als
Begleiterin eines Kranken zu Brunnen⸗ und Badekuren “ von Renz
in Wildbad . Faſt zu pikant möchte die Stelle über den Kurarzt
und ſeine Gefährlichkeit ſein .

Warum der ſiebente Abſchnitt „ Hauptmomente der Armen⸗
und Gemeindepflege “ überſchrieben iſt und nicht einfach „ Ge⸗
ſundheitspflege “ , iſt ſchwer einzuſehen , da er doch außer Aus⸗
zügen aus Fauſt ' s Geſundheitskatechismus nur Diätetik des Kin⸗
desalters und Vorſchriften für Volksküchen enthält . Pfeiffer ' s
Pflege der Säuglinge iſt aus ſeinem wohlbekannten Hebammen⸗
kalender hervorgegangen , Uffelmann ' s Pflege der älteren Kinder
aus deſſen ausgezeichneter „ Hygiene des Kindes “ . Dem etwas wirr
untereinander geworfenen Küchenzettel für Volksküchen geht eine
ſehr gedrängte und doch ſehr klare Ernährungslehre von Paul
Fürbringer voran .

Der achte und letzte Abſchnitt trägt die Ueberſchrift : „ Pflege
bei Unglücksfällen , Verletzungen , nach Operationen und im Kriege “.
Seine erſten vier Kapitel enthalten aus der Feder Wolzendorff ' s
( in Naſſau ) eine hübſche Darſtellung der Verbandlehre ( es fehlt
nur der Sublimat ) , erläutert durch zweckentſprechende Tafeln ;
dann folgt die Lehre von Vergiftungen und Gegengift in der von

Nothnagel wiederholt in dieſem Buche eingehaltenen weiſen Be⸗

ſchränkung auf den Geſchäftskreis der Pflegerin . Das Kapitel
über Rettungs verfahren bei Scheintodten u. ſ. w. nennt ſeinen
Verfaſſer nicht , wohl weil es anderwoher entnommen iſt . Dabei

iſt richtig auch wieder der alte Schnitzer mit abgeſchrieben wor⸗

den , daß man Ohnmächtige mit etwas erhöhtem Kopfe lagern
ſolle , während doch Nothnagel auf Seite 120 des gleichen Buches
vorſchreibt , daß der Kopf ebenſo tief liegen ſolle wie der Rumpf .
Sehr ſorgfältig , wenn auch ganz kurz , iſt Meuſel ' s ( in Gotha )
Kapitel über „ Vorbereitungen und Hülfe bei größeren Opera⸗
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tionen “ geſchrieben . Sehr überſichtlich endlich iſt des Oberſtabs⸗
arztes Schwabe Darſtellung der Krankenpflege im Kriege ein⸗

ſchließlich des geſammten Krankentransportes , ebenfalls erläutert

durch Tafeln , von welchen leider die letzte verunglückt iſt .
Der Anhang enthält dann noch Auszüge aus Miß Nightingale ' s

noch durchaus nicht veralteten allgemeinen Regeln für Pflege⸗
rinnen , weiter aus unbekannter Feder eine Abhandlung über

Schlaf und Tod und die bezüglichen Aufgaben der Pflegerin , end⸗

lich dann ein kleines Fremdwörterbuch , deſſen Zweckmäßigkeit bei

der Durchſicht klar hervortritt . Beigebunden iſt ein illuſtrirter

Auszug aus dem Katalog der vereinigten Fabriken Lipowsky und

Fiſcher in Heidelberg , eine Zugabe , welche Manchem willkom⸗

men ſein wird .
Es iſt ein Sammelwerk , das wir beſprachen , welches , wie wir

ſahen , nicht ganz vor den Gefahren eines ſolchen bewahrt ge⸗
blieben iſt , aber es iſt ſicherlich ein Buch , das es verdient , jenen
lernbegierigen Gebildeten , deren wir Eingangs erwähnten , in die

Hand gegeben zu werden , außerdem aber auch der ſchon theore⸗
tiſch und praktiſch ausgebildeten Berufspflegerin . Dem Leſer

unſerer „ Mittheilungen “ aber möchte ich ſagen : Sieh ' ſelber

hinein , auch du kannſt irgend etwas daraus lernen und dann —

ſchenk ' es deiner Frau . A. H.

Heilung von Warzen und Feigwarzen ohne

Schnitt und Aetzung .
( Monatsſchr . f. Derm . u. S. )

Unna wendete früher gegen ſpitze Condylome ein 5 —10 Proc .
Arſenik enthaltendes Ung . einereum an , das ſich dadurch aus⸗

zeichnet , daß es wohl die Warzen , nicht aber die geſunde Haut
angreift . Neuerdings überzeugte er ſich von der Wirkſamkeit dieſer
Verordnung bei ganz gewöhnlichen Warzen , wie ſic haufenweiſe
bei jüngeren Leuten auftreten ( Verrucae aggregatae Plenck ) :

Ein junges Mädchen , welches Unna vor zwei Monaten mit
etwa hundert ſich noch täglich vermehrenden Warzen beider Hand⸗
rücken in Behandlung nahm , erhielt verſuchsweiſe einen Pflaſter⸗
mull , mit dem Tag und Nacht die ganzen Hände eingewickelt
wurden , der auf ½ ꝗm. 10,0 Gr . Arſenik und 5,0 Gr . Queck⸗

ſilber enthielt . ( Alſo auf 1 Jem 0,005 Gr . Arſenik und 0,0025 Gr .

Queckſilber . ) — Schon nach einigen Tagen waren die meiſten

Warzen flacher , einige weißgelblich verfärbt , nach zwei Wochen
faſt ſämmtliche Warzen verſchwunden , während die geſunde Haut
nicht einmal gereizt war .

Die Heilung , die nach drei Wochen complet war , war nicht
durch Nekroſe und Abfall bewirkt , wie bei der Aetzung , ſondern
durch Reſorption , wie bei Spontanheilung .

ts ber

Ugneter
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Aerztlicher Kreisverein Rosbach .
Verſammlung in Tauberbiſchofsheim am 24. October 1883 .

Vor Eintritt in die Tagesordnung ſtellt Dr . Stöcker 3 inter⸗
eſſante Fälle aus ſeiner Praxis vor , nämlich einen Mann mit
multiplen , ſymmetriſchen Lipomen von zum Theil ſeltener Größe ,eine Frau mit angeborenen , über den ganzen Körper verbreiteten ,
ungemein zahlreichen Fibromen ( Mollusca ) und einen Knaben ,
an dem er vor geraumer Zeit nach der Methode von Czerny die
Radicaloperation einer rechtſeitigen Inguinalhernie — mit bis
jetzt dauerndem Erfolg — ausgeführt hatte .

Gegenſtände der Tagesordnung werden folgendermaßen
erledigt .

I . Der Antrag des Vorſitzenden , über alle Aufnahmsgeſuche
durch geheime ſchriftliche Abſtimmung ( Ja oder Nein , weiße Zettel
ſollen nicht gezählt werden ) in einer Verſammlung zu entſcheiden ,
wird angenommen .

I . Allſeitige Zuſtimmung findet der Antrag , dem Herrn Gene⸗
ralarzt Dr . Hoffmann in Karlsruhe aus Veranlaſſung ſeines
Rücktritts aus dem geſchäftsführenden Ausſchuß des Deutſchen
Aerzte⸗Vereinsbundes die Anerkennung für ſeine namhaften Ver⸗
dienſte um das ärztliche Vereinsweſen im Reiche und in Baden ,
insbeſondere auch den Dank unſeres Vereins , den er ſo oft mit
ſtets bereiter Opferwilligkeit bei den Aerztetagen vertreten , in ge⸗
eigneter Weiſe auszudrücken .

III . Bericht des Medicinalrath Wolf über die letzte Sitzung
des Aerztlichen Ausſchuſſes .

Der Verein erklärt ſich einverſtanden mit dem Inhalte des
Entwurfes einer Verordnung des Großherzoglichen Miniſteriums
des Innern über die Berufspflichten der Aerzte , wie er dem
Aerztlichen Ausſchuß vorgelegt worden iſt .

Sodann wurde einſtimmig der Beſchluß gefaßt , dem Aerztlichen
Ausſchuß ( ohne juriſtiſchen Vorſitzenden ) die Functionen einer
zweiten Inſtanz der Ehren⸗ und Schiedsgerichte zu übertragen .

Bezüglich der Krankenverſicherung der Arbeiter , beziehungs —
weiſe der Stellung der Aerzte zu derſelben geht der ebenfalls ein⸗
ſtimmig gefaßte Beſchluß der Verſammlung , welcher als bindend
für alle Vereinsmitglieder erklärt wurde , dahin : „Kein Mitglied
darf irgendwelchen Vertrag mit den intereſſirten Caſſen , Behörden
und dergleichen abſchließen , ohne denſelben zuvor dem Verein
vorgelegt zu haben “ . Demgemäß ſind ſämmtliche , den Collegen
nach Einführung genannten Geſetzes , beziehungsweiſe der Voll⸗

zugsverordnung von irgend welcher Seite zugehende Anträge auf
Uebernahme von Verpflichtungen zur ärztlichen Behandlung Ver⸗
ſicherter u. ſ. w. an den Vorſitzenden des Vereins einzuſenden
und von dieſem einer rechtzeitig berufenen Vereinsverſammlung
vorzulegen , welch letztere unter Berückſichtigung aller perſönlichen
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örtlichen und geſchäftlichen Verhältniſſe , die Art der Vertrags⸗

abſchlüſſe regeln wird . — So hofft man einerſeits den Aerzten
die gebührende Entſchädigung für ihre Leiſtungen zu ſichern ,

anderſeits die Concurrenz derſelben in den Schranken zu halten ,
die der Würde und Ehre des Standes entſprechen . Von dieſem
Beſchluß und allen andern wichtigen Vereinsangelegenheiten ſind
fortan die einzelnen Mitglieder durch hektographirte Karten in

Kenntniß zu ſetzen .
IV . Bezüglich der „Aerztlichen Mittheilungen “ wird auf Antrag

des Collegen Wolf beſchloſſen , dem Ausſchuß den Wunſch vor⸗

zutragen , er möge ſich mit der Redaction derſelben dahin verein⸗

baren , daß in Zukunft alle Geſetze und Verordnungen , welche

den ärztlichen Stand betreffen , in dieſem Blatte vollſtändig —

und nicht im Auszuge — zum Abdruck gelangen . Sollte die

Redaction dies „ bei dem Umfang des Blattes “ nicht für thunlich

halten , ſo ſoll an den Aerztlichen Ausſchuß das ergebenſte Er⸗

ſuchen geſtellt werden , in Erwägung zu ziehen , ob nicht dem un⸗

leugbaren Bedürfniſſe der Aerzte in dieſer Beziehung auf andere

Weiſe ( Gründung eines eigenen Verordnungsblattes , Anſchluß
an eine andere Zeitung oder Nehnliches ) entſprochen werden könnte .

V. Schließlich berichtete der Vorſitzende kurz über die Frei⸗

burger Naturforſcher - und Aerzteverſammlung .
Dr . Oeffinger .

Belanntmachung .
( Vom 27. Juni 1883. )

Die ärztliche Prüfung betreffend .

Nachſtehend bringen wir die Bekanntmachungen des Bundesraths
vom 2. Juni d. J . , betreffend die ärztliche Prüfung und die ärzt⸗

liche Vorprüfung , zur allgemeinen Kenntniß .

Karlsruhe , den 27 . Juni 1883 .

Großherzogliches Miniſterium des Innern .

Bekanntmachung , betreffend die ärztliche Prüfung , vom 2. Juni 1883.

Auf Grund der Beſtimmungen im §. 29 der Gewerbeordnung

vom 21 . Juni 1869 hat der Bundesrath beſchloſſen , wie folgt :

A. Zentralbehörden , welche Approbationen ertheilen .

§. 1., Zur Ertheilung der Approbation als Arzt für das Reichs⸗

gebiet ſind befugt :
1. die Centralbehörden derjenigen Bundesſtaaten , welche eine

oder mehrere Landesuniverſitäten haben , mithin zur Zeit die zu⸗

ſtändigen Miniſterien des Königreichs Preußens , des Königreichs
Bayern , des Königreichs Sachſen , des Königreichs Württemberg ,

des Großherzogthums Baden , des Großherzogthums Heſſen , des
Großherzogthums Mecklenburg⸗Schwerin und in Gemeinſchaft die

—— —
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Miniſterien des Großherzogthums Sachſen und der ſächſiſchen
Herzogthümer ;

2. das Miniſterium für Elſaß⸗Lothringen .

— Approbation wird nach dem beigefügten Formular aus⸗
geſtellt .

B. Vorſchriften über den Nachweis der Befähigung als Arzt .

§. 2. Die Approbation wird demjenigen ertheilt , welcher die
ärztliche Prüfung vollſtändig beſtanden hat .

§. 3. Die Prüfung kann vor jeder ärztlichen Prüfungscommiſſion
bei einer Univerſität des Deutſchen Reichs abgelegt werden .

Die Commiſſion , einſchließlich des Vorſitzenden und ſeines Stell⸗
vertreters , wird von der zuſtändigen Behörde (§. 1) für jedes
Prüfungsjahr (§. 4 Abſ . 1) nach Anhörung der mediciniſchen Fa⸗
kultät der betreffenden Univerſität aus geeigneten Fachmännern
ernannt .

Der Vorſitzende leitet die Prüfung , iſt berechtigt , derſelben in
allen Abſchnitten beizuwohnen , achtet darauf , daß die Beſtim⸗
mungen der Prüfungsordnung genau befolgt werden , ordnet bei

vorübergehender Behinderung eines Mitgliedes deſſen Stellver⸗

tretung an , berichtet unmittelbar nach dem Schluſſe jedes Prüfungs⸗
jahres der vorgeſetzten Behörde über die Thätigkeit der Commiſ⸗
ſion und legt Rechnung über die Gebühren .

§. 4. Die Prüfungen beginnen jährlich im November und ſollen
nicht über Mitte Juli des folgenden Jahres ausgedehnt werden .

Die Anträge auf Zulaſſung zur Prüfung ſind bei der zuſtän⸗
digen Behörde (§. 1) bis zum 1. November jedes Jahres einzu⸗
reichen . Verſpätete Meldungen können nur aus beeſonderen Gründen

berückſichtigt werden .

Candidaten , welche die vorgeſchriebene Studienzeit zu Oſtern
beendigen , bedürfen für die Zulaſſung zur Prüfung in dem lau⸗

fenden Prüfungsjahre einer beſonderen Genehmigung , welche nur

ausnahmsweiſe und jedenfalls nur dann ertheilt wird , wenn die

Meldung bis zum 1. April erfolgt iſt .
Der Meldung ſind in Urſchrift beizufügen :
1. das Zeugniß der Reife von einem humaniſtiſchen Gymnaſium

des Deutſchen Reichs . Das Zeugniß der Reife von einem huma⸗
niſtiſchen Gymnaſium außerhalb des Deutſchen Reichs darf nur

ausnahmsweiſe als ausreichend erachtet werden ;
2. der durch Univerſitäts - Abgangszeugniſſe zu führende Nach⸗

weis eines mediciniſchen Studiums von mindeſtens neun Halb⸗
jahren auf Univerſitäten des Deutſchen Reichs . Nur ausnahms⸗

weiſe darf das mediciniſche Studium auf einer Univerſität außerhalb
des Deutſchen Reichs oder die einem anderen Univerſitätsſtudium
gewidmete Zeit theilweiſe oder ganz in Anrechnung gebracht werden ;

3. der Nachweis , daß der Candidat bei einer Univerſität des

Deutſchen Reichs die ärztliche Vorprüfung vollſtändig beſtanden
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und demnächſt noch mindeſtens vier Halbjahre dem mediciniſchen ffü
Univerſitätsſtudium gewidmet hat ; U

4. der durch beſondere Zeugniſſe der kliniſchen Dirigenten ge⸗
*

führte Nachweis , daß der Candidat mindeſtens je zwei Halbjahre

hindurch an der chirurgiſchen , mediciniſchen und geburtshülflichen
Klinik als Praktikant theilgenommen , mindeſtens zwei Kreißende
in Gegenwart des Lehrers oder Aſſiſtenzarztes ſelbſtändig ent⸗

bunden und ein Halbjahr als Praktikant die Klinik für Augen⸗

krankheiten beſucht hat . Für die Studirenden der militärärztlichen lluhe
Bildungsanſtalten in Berlin werden die zu 2 und 4erforderten

Zeugniſſe von der Direction der Anſtalten ausgeſtellt ;
5. ein kurzer Lebenslauf .
Der Zulaſſungsverfügung iſt ein Abdruck der gegenwärtigen

Bekanntmachung beizulegen .
Der Candidat hat ſich binnen drei Wochen nach Empfang der Ein

Zulaſſungsverfügung , unter Vorzeigung derſelben ſowie der Quit⸗
tung über die eingezahlten Gebühren ( . 24 ) , bei dem Vorſitzenden
der Prüfungscommiſſion ohne beſondere Aufforderung perſönlich

zu melden .

§. 5. Die Prüfung umfaßt folgende Abſchnitte :
J. die anatomiſche Prüfung ; II . die phyſiologiſche Prüfung ;

III . die Prüfung in der pathologiſchen Anatomie und in der all⸗

gemeinen Pathologie ; IV . die chirurgiſch⸗ophthalmiatriſche Prü⸗
fung ; V. die mediciniſche Prüfung ; VI . die geburtshülflich - gynä⸗
kologiſche Prüfung ; VII . die Prüfung in der Hygiene .

( Fortſetzung folgt . )

Zeitung .
Niederlaſſungen . Dr. Karl Galle , Militäraſſiſtenzarzt in Mannheim und

Oberſtabsarzt Dr. Buſch in Bruchſal haben ſich zur ärztlichen Praxis ange⸗ 0
meldet ; praktiſcher Arzt Johann Rheude von Germersheim , appr . lhet

1881 , hat ſich in Walldürn , praktiſcher Arzt Konrad Schweitzer von öchte18

Ebnet , appr . 1882 , hat ſich in Wolfach niedergelaſſen .
Wohnortswechſel . Praktiſcher Arzt Dr. Elfäſſer iſt von Schönau bei

Heidelberg nach Neckargemünd , praktiſcher Arzt Steffan von Gai⸗

lingen nach Wiesloch gezogen .
Wegzug . Praktiſcher Arzt Dr. Oswald Lauterer iſt von Oberwitt⸗

ſtadt weggezogen .

f⸗J
Den Herren Impfärzten empfehlen wir

Imp f mpreſſen . unſer Lager aller zum Impfgeſchäfte
nöthigen Impreſſen ( roth , grün und weiß ) , welche wir nunmehr ſämmtlich auf
gut ſatinirtes Papier gedruckt , umgehend liefern .

Karlsruhe . Malſch & Vogel , Verlagsbuchhandlung .

Karlsruhe . Unter Redaction von Dr. Neumann . — Druck und Verlag
von Malſch & Vogel .


	[Seite 199]
	[Seite 200]
	[Seite 201]
	[Seite 202]
	[Seite 203]
	[Seite 204]
	[Seite 205]
	[Seite 206]

